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Textliche Festsetzungen

1. Das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Religiöses Zentrum“ dient der
Errichtung eines Kultur- und Religionshauses. Zulässig sind

1. Versammlungsräume
2. Der Zweckbestimmung dienende Räume für Verwaltung, Schank- und

Speisewirtschaften sowie der Zweckbestimmung dienende technische
Einrichtungen.

2. Im Gebiet mit dem besonderem Nutzungszweck "Archäologische Austellung" ist
unterhalb von 36,6 m ü NHN eine bauliche Anlage zulässig, die der
Sichtbarmachung, Zugänglichkeit und Erläuterung der hier vorhandenen
Bodendenkmale dient.

3. Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte
überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt.

4. Im Sondergebiet können ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten wie
Schornsteine, Lüftungsanlagen, Aufzugsbetriebsräume, Geländer oder Abdeckungen
von Lichtschächten bis zu einer Höhe von 2,0 m oberhalb der jeweils festgesetzten
Oberkante und einer Grundfläche von maximal 10% der Fläche mit dieser Oberkante
zugelassen werden, wenn sie hinter einem Neigungswinkel von maximal 67° -
gemessen von den äußeren Baugrenzen - zurückbleiben.

5. Die Grenze des Geltungsbereichs ist entlang der Scharrenstraße, der Straße
Petriplatz und der Gertraudenstraße (ausgenommen zwischen den Punkten A1, A2
und A4) zugleich Straßenbegrenzungslinie. Zwischen den Punkten A2 und A4 ist die
Baugrenze zugleich Straßenbegrenzungslinie.

6. Die private Verkehrsfläche und die private Verkehrsfläche mit der besonderen
Zweckbestimmung „Aufenthaltsbereich“ sind mit einem Gehrecht zugunsten der
Allgemeinheit zu belasten. Auf der privaten Verkehrsfläche mit der besonderen
Zweckbestimmung "Aufenthaltsbereich" mit der Bezeichnung A ist ein Notausgang
für die unterhalb der Platzfläche zulässige Archäologische Ausstellung zulässig.

7. Auf der privaten Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung
"Anlieferbereich und Behindertenstellplätze" sind Behindertenstellplätze sowie
Flächen für die Anlieferung und für die Müllentsorgung zulässig.

8. Die Einteilung der privaten Verkehrsfläche und der Straßenverkehrsfläche sowie
der privaten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, mit Ausnahme der
Fläche A, ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

9. Die Flächen der Arkade sind mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu
belasten. Dabei ist eine geradlinige lichte Durchgangsbreite von mindestens 4 m zu
gewährleisten. Die lichte Höhe der Arkade darf mindestens auf der Hälfte ihrer
Breite 6,0 m im Übrigen 4,0 m nicht unterschreiten. Die Summe der Grundflächen
von Stützpfeilern und in den Arkadenbereich vortretenden Bauteilen darf höchstens
acht vom Hundert der Fläche der Arkade betragen.

für eine östliche Teilfläche des Petriplatzes sowie eine Teilfläche der Gertraudenstraße

Festsetzungen
Zeichenerklärung

Bebauungsplan I-218-1
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786) und die Planzeichenverordnung

vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) geändert worden ist.

40 5010 20 300 5

10. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder
Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile zwischen den Punkten
A3, A2, A4, A5, A6 und A7 resultierende bewertete Schalldämm-Maße (erf. R'
w,res) aufweisen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von

- 35 dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen,
- 40 dB(A) tags in Büroräumen und ähnlichen Räumen

nicht überschritten wird.
Die Bestimmung der erf. R'w,res erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der Anlage
der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 04. Februar 1997,
zuletzt geändert am 23. September 1997 (24. BImSchV). Für den
Korrektursummanden D ist abweichend von Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV
für Räume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen.
Die Beurteilungspegel außen für den Tag Lr,T und für die Nacht Lr,N sind für Straßen
gemäß § 3 und  für Schienenwege gemäß § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung
vom 12. Juni 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 2014 (16. BImSchV) zu
berechnen.

11. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas
oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden,
Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten
Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind.

12. Auf privaten Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung sind
mindestens 3 standortgerechte Laubbäume mindestens der Qualität 16/18 zu
pflanzen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

13. Großflächige Werbeanlagen sowie Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem
oder laufendem Licht sind unzulässig.

14. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in
§ 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

Nebenzeichnung:
Sondergebiet, besonderer Nutzungszweck und
Baugrenzen unterhalb von 36,6 m über NHN

I-218-1
Maßstab: 1:500

Planunterlage:
ALKIS-Karte, Koordinatensystem ETRS 89, Stand November 2018
Messung: ÖbVI Zech - Ruth - Blasius, November 2018

Die vermessungstechnische und liegenschaftsrechtliche
Richtigkeit wird bescheinigt.
Original: Berlin, den 26.07.2019
Deckblatt: Berlin, den 11.08.2020

g e z.  R u t h

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Manfred Ruth

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis

Aufgestellt: Berlin, den 17. Juli 2019

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung II

g e z.  K ü h n e

Abteilungsleiter

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 29.07. bis einschließlich 28.08.2019 öffentlich ausgelegt und hat mit Deckblatt vom
10.01.2020 die Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin am 10.12.2020 erhalten.

Berlin, den  20.01.2021

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung II

g e z.  K ü h n e

Abteilungsleiter

Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in Verbindung mit § 9 Abs. 3 und § 8 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 des

Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches durch Verordnung am heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den 30.03.2021

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
g e z.  S e b a s t i a n  S c h e e l

Senator

Die Verordnung ist am 15.04.21 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 368  verkündet worden.

Übersichtskarte:           10.000

BD

D

Nachrichtliche Übernahme
Das gesamte Plangebiet befindet sich in einem Bereich mit
eingetragenen Bodendenkmalen (BD).

Hinweis:
Grundlage für den Verlauf der Baugrenzen ist die Planung
(House of One vom 24.05.2018) ÖbVI Biermann

(§ 6a BauNVO)Urbanes Gebiet MU

Zu diesem Bebauungsplan gehört das Deckblatt vom 10.01.2020 mit
den Änderungen vom 10.01.2020 und vom 15.05.2020.
Die Inhalte des Deckblatts wurden in diese Abzeichnung übernommmen.

Abzeichnung
Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser Abzeichnung mit dem
Inhalt der Urschrift des Bebauungsplans I-218-1, festgesetzt am
30.03.2021  übereinstimmt.

Berlin, den 12.05.2021
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